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1 .  K a p i t e l

Grundsätzliche Bestimmungen

§ 1
Aufgaben bei der Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten

Die Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten trägt dazu bei, die frei
willige, bewußte Disziplin der Bürger zur Gewährleistung von Ordnung 
und Sicherheit und zur Wahrung der Normen des sozialistischen Zusam
menlebens zu entwickeln. Damit wird zugleich Straftaten vorgebeugt und 
die sozialistische Gesetzlichkeit gefestigt.

§ 2

Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrigkeiten sind schuldhaft begangene Rechtsverletzungen, 

die eine Disziplinlosigkeit zum Ausdruck bringen und die staatliche Lei
tungstätigkeit erschweren oder die Entwicklung des sozialistischen Ge
meinschaftslebens stören, jedoch die Interessen der sozialistischen Gesell
schaft oder einzelner ihrer Bürger nicht erheblich verletzen und des
halb keine Straftaten sind.

(2) Ordnungswidrigkeiten sind insbesondere solche Rechtsverletzungen, 
durch die
1. eine den gesellschaftlichen Erfordernissen entsprechende Organisie

rung und Gestaltung notwendiger staatlicher Maßnahmen behindert 
oder in ihrer Wirksamkeit gehemmt wird;

2. wirtschaftsleitende Maßnahmen beeinträchtigt werden;
3. die öffentliche Ordnung und Sicherheit gestört wird;
4. notwendige Schutz- und Sicherungsmaßnahmen in ihrer Wirksamkeit 

beeinträchtigt werden;
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